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Wozu diese Arbeitshilfe?  
 
 
Liebe Verantwortliche in der katholischen  Jugend(verbands)arbeit,  
 
mit dem Ziel, den Schutz von Kindern und Jugendlichen weiterzuentwickeln, zu stärken und 
sie vor Vernachlässigung und Missbrauch zu bewahren, wurde der § 72 a des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) VIII - auch Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) genannt - neu gefasst. Das 
Gesetz wird auch Bundeskinderschutzgesetz  (BKiSchG) genannt und trat am 1. Januar 
2012 in Kraft. 
 
Die Neufassung des § 72 a hatte zur Folge, dass neben den hauptberuflichen und hauptamt-
lichen Mitarbeiter*innen in der Jugend(verbands)arbeit nun auch die neben - und ehrenamtli-
chen Mitarbeiter*innen in der Kinder - und Jugend(verbands)arbeit ein erweitertes Füh-
rungszeugnis  vorlegen müssen. 
 
Ergänzend dient die Rahmenordnung ï Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjähri-
gen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonfe-
renz, welche in neuer Form zu Beginn des Jahres 2020 in Kraft trat, dem Schutz der Kinder 
und Jugendlichen im kirchlichen Umfeld. 
 
Die vorliegende Arbeitshilfe soll euch in aktualisierter Form bei der Umsetzung dessen, was 
nun zu tun ist, helfen.  
 
Die Kapitel 1 bis 3 liefern Hintergrundinformationen über sexualisierte Gewalt, Elemente der 
Präventionsarbeit und das oben bereits genannte Bundeskinderschutzgesetz und seine Inkraft-
setzung. In Kapitel 4 und 5 findet i hr dann die ganz konkreten Handlungsschritte, die für euch 
als Haupt- und Ehrenamtliche wichtig sind. In Kapitel 6 u nd 7 haben wir für e uch nützliche 
Links und Kontaktadressen sowie wichtige Dokumente zusammengefasst. 
 
Wir haben für euch die aktuellsten Informationen zusammengetragen. Sollten sich Verände-
rungen ergeben, werden wir diese Broschüre aktualisieren und online zur Verfügung stellen.  
 
Wir wissen, dass die gesetzlichen Vorgaben viel Verantwortung für euch bedeuten. Wir halten 
dieses Engagement als ein Element der Prävention sexualisierter Gewalt für notwendig, da wir 
für eine pädagogisch gute Jugend(verbands)arbeit einstehen. 
 
 
Wir schützen Kinder und Jugendliche und schauen hin!  
 
 
Susanne Kiefer    Kerstin Knopp 
BDKJ-Diözesanvorsitzende   Leiterin Arbeitsbereich Jugendeinrichtungen 
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1. Was ist sexualisierte Gewa lt?  

Benutzt eine erwachsene Person ein Kind, eine/n ihr anvertraute/n Jugendliche/n oder eine/n 
schutz- oder hilfebedürftige/n Erwachsene/n, um eigene sexuelle Bedürfnisse oder Machtbe-
dürfnisse auszuleben und zu befriedigen, spricht man von sexualisierter Gewalt. Der Begriff 
āsexualisierte Gewaltó Ăé umfasst sowohl strafbare als auch nicht strafbare sexualbezogene 
Handlungen und Grenzverletzungen1ñ und Ăéumfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, 
Durchführung und Geheimhaltung sexualisierter Gewalt.2ñ 
 
Dabei zeigt sich sexualisierte Gewalt in vielen Formen.  
Manche zeigen sich ohne Körperkontakt: Ein Anglotzen, bis es unangenehm ist, eine unange-
messene Sprache (ĂMªuschen, beweg mal deinen h¿bschen Hintern hier r¿ber.ñ) sowie derbe 
Anmachsprüche sind Formen sexualisierter Gewalt. Weitere Beispiele sind sexistische Be-
schimpfungen, Zeigen von Sexýlmen oder -bildern oder Fotografieren beim Duschen. 
 
Auch bei sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt gibt es unterschiedliche Formen: Es reicht 
vom unangemessenen Umarmen, Küssen und Berühren, scheinbar zufällig beim Spiel an den 
Hintern grabschen bis hin zur Vergewaltigung. 
 
a. In welchen Formen kommt  sexualisierte Gewalt vor?  

Wie gerade beschrieben, zeigt sich sexualisierte Gewalt in unterschiedlichen Formen. Auch 
kann sie in unterschiedlichen Abstufungen vorkommen. Deshalb wird zum besseren Verständ-
nis zwischen Grenzverletzung und (sexualisiertem) Übergriff unterschieden. Auch wird erklärt, 
wann man von sexuellem Missbrauch spricht.  
 
Wenn eine Person  mit ihrem Ve rhalten bei Anderen eine Grenze überschreitet, 
dann spricht man von einer Grenzverletzung.  
 
Erheblich für die Bewertung, ob eine Grenze verletzt wurde, sind nicht objektive Kriterien. 
Persönliche Grenzen sind unterschiedlich ausgeprägt, daher ist das subjektive Erleben des/der 
Betroffenen entscheidend. Wenn sich also eine Person durch das Verhalten einer anderen 
Person verletzt fühlt, dann hat eine Grenzverletzung stattgefunden. 
  
Grenzverletzungen  geschehen in der Regel unabsichtlich und meist aus Unwissenheit oder 
Unachtsamkeit. Eine unbedachte Bemerkung, eine versehentliche grobe Berührung, ein Witz 
über eine andere Person können Beispiele für Grenzverletzungen sein. Grenzverletzungen las-
sen sich oftmals miteinander klären, bspw., wenn sich jemand, der sich darüber bewusst wird, 
dass er/sie eine Grenze überschritten hat, sich dafür entschuldigt und darum bemüht, Grenz-
verletzungen in Zukunft zu vermeiden.  
 
Wenn allerdings z.B. die Leitung der Gruppe nicht auf Grenzverletzungen reagiert oder in der 
Gruppe bestimmte Grenzverletzungen als ānormaló gelten, dann wissen Tªter* innen das für 
sich zu nutzen. Sie testen ihre Möglichkeiten durch gezielte Grenzverletzungen aus und erken-
nen auf diese Weise, wie weit sie gehen können. Daher ist es wichtig, Grenzverletzungen 
unmittelbar zu benennen, das Verhalten zu korrigieren und eine Entschuldigung auszuspre-
chen, damit in der Einrichtung keine āKultur der Grenzverletzungó entsteht. 

                                           
1 Punkt 1 Begriffsbestimmungen, 1.3: In: Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Kirchliches Amtsblatt: 1. Januar 
2020 - Jahrgang: 164 - Artikel: 3 
2 Ebd. 
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Wenn Person en grenzverletzendes Verhalten trotz Ermahnung nicht korrigieren 
und wiederho len, dann spricht man von Übergriffen.  
 
(Sexualisierte ) Übergriffe  sind bewusste, also absichtliche Grenzüberschreitungen, die eine 
Person wiederholt durchführt. Die abwehrende Reaktion des Kindes oder der/des Jugendlichen 
wird absichtlich nicht beachtet, Kritik von anderen wird mutwillig überhört und Verantwortung 
für das eigene Verhalten wird abgelehnt. Sexuell übergriffige Verhaltensweisen sind zum Bei-
spiel ständige anzügliche Bemerkungen, die andere in Verlegenheit bringen, Spannen (z.B. 
beim Duschen), sexistische Spiele (z.B. Flaschendrehen mit Ausziehen), Einfordern von Kör-
perkontakt, der nicht notwendig ist.  
 
(Sexualisierte) Übergriffe unterscheiden sich von Grenzverletzungen durch: 
Å Stärke und/oder Häufigkeit der Grenzverletzungen. 
Å Missachtung der gezeigten Reaktionen des/der Betroffene/n, dass ihm/ihr das unan-

genehm ist. 
Å Missachtung der Kritik von Dritten an dem grenzverletzenden/übergriffigen Verhalten. 
Å Abwertung von Betroffenen und/oder kindlichen/jugendlichen Zeug*innen, die sich 

Hilfe holen wollen. Sie werden z.B. als āPetzeó oder āHetzer*inó abgewertet. Oder die 
übergriffige Person behauptet, sie würde von den anderen gemobbt.  

 
In Deutschland wird oftmals in der breiten Öffentlichkeit, in den Medien und von vielen Be-
troffenen in Zusammenhang von sexualisierter Gewalt der Begriff Ăsexueller Missbrauch ñ 
verwendet. Auch das Strafgesetzbuch spricht von sexuellem Missbrauch, allerdings nur dann, 
wenn es sich um strafbare Formen sexualisierter Gewalt handelt.  
In dieser Broschüre wird der Begriff sexualisierte Gewalt verwendet, um zu verdeutlichen, dass 
bei den Taten Sexualität funktionalisiert, also benutzt wird, um Gewalt auszuüben.  Und um 
auch die Taten mit in den Blick zu nehmen, die unterhalb der strafrechtlichen Grenze liegen.  
 
b. Ab wann spricht man von sexualisierter Gewalt?  

Nicht jeder Blick und jedes Kopfstreicheln ist sexualisierte Gewalt. 
 
Entscheidend ist: 
Å Das Empýnden ï Wie fühlt es sich für mich an? Komisch? Unangenehm? Verwirrend? 

Geht es mir zu weit? 
Å Die Absicht ï Warum zeigt die Person dieses Verhalten? Was ist die Absicht? Ein trös-

tendes Über-den-Rücken-Streicheln ist etwas anderes, als Streicheln zur Befriedigung 
von sexuellen Bedürfnissen oder Macht. 

Å Geheimhaltung - Will die Person ein Geheimnis aus ihrem Verhalten/das Geschehene 
machen?  

 
Dabei gilt in allen Situationen: selbst wenn ein Verhalten/eine Situation üblich erscheint oder 
eine Person mit guten Absichten handelt, es sich aber für die betreffende Person unangenehm 
anfühlt, hat jede/r das Recht STOP zu sagen und damit dem Verhalten ein Ende zu setzen. 
 
c. Wo kommt sexualisierte Gewalt vor?  

Sexualisierte Gewalt ýndet zum grºÇten Teil im sozialen Nahraum von Kindern und Jugendli-
chen statt: Sozialer Nahraum, das heißt z.B. zu Hause, in der Nachbarschaft, auf dem Schulhof, 
beim Vereinstreffen, in der Jugendgruppe oder auf der Ferienfreizeit. Nur in seltenen Fällen 
sind die Täter* innen den betroffenen Personen unbekannt. Ein anderes Beispiel ist das Chat-
ten: Hier wird sexualisierte Gewalt vor allem von Fremden verübt, die jedoch so tun, als seien 
sie Vertraute. 
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d. Wo ýnde ich Unterst¿tzung? 

Situationen, in denen jemand sexualisierte Gewalt vermutet, beobachtet, selbst erlebt oder 
sich jemand einer anderen Person anvertraut, sind nicht leicht einzuschätzen. Selten ist es 
ganz offensichtlich; meistens sp¿rt man eher ein āungutes Gef¿hló und hat den Eindruck, dass 
āirgendwas nicht stimmtó. Verhaltensweisen kommen einem komisch, vielleicht auch ein wenig 
verdächtig vor. Es ist wichtig, dieses Gefühl ernst zu nehmen und sich Unterstützung zu su-
chen, um Klarheit zu bekommen! 
 
Die Fachstellen(Plus) für Ki nder - und Jugendpastoral im Bistum Trier  sind Anlaufstel-
len bei allen Fragen und Anliegen rund um die Kinder- und Jugendarbeit. Unter anderem be-
gleiten und schulen die Mitarbeitenden der Fachstellen(Plus) ehrenamtliche Gruppen- und Frei-
zeitleitungen und sie unterstützen die Jugendverbände bei Aktionen, Projekten und beim Auf-
bau von neuen Gruppen. In diesem Rahmen sind sie auch eine erste Anlaufstelle für alle Per-
sonen in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit, wenn es um Grenzverletzungen, übergrif-
figes Verhalten und Verdachtsmomente bei sexualisierter Gewalt geht. 
 
Die Homepages der unterschiedlichen Fachstellen(Plus) sind zu ýnden unter ā¦ber unsó auf der 
Seite der Abteilung Jugend im Bistum Trier: https://j ugend -bistum -trier.de/  
 
Neben der grundsätzlichen Möglichkeit, bei Fragen zu sexualisierter Gewalt Kontakt zu den 
Fachstellen(Plus) aufzunehmen, ist es zudem möglich, sich an die dort arbeitenden sogenann-
ten ĂGeschulten Fachkrªfteñ zu wenden. Das sind Personen, die zum Thema Prävention sexu-
alisierter Gewalt fachlich beraten und unterstützen können. Auf der Seite 28 ýnden sich die 
Kontaktdaten der Fachstellen(Plus). 
 
Auf der Webseite des BDKJ Trier https://bdkj - trier.de/themen -und -aktio-
nen/praevention/  ýnden sich unter der Rubrik āAnsprechpartner*innenó die zum Thema se-
xualisierte Gewalt geschulten ehrenamtlichen Ansprechpartner* innen der Verbände. Mit die-
sen können in einem geschützten Rahmen die bestehende Situation besprochen und weitere 
Schritte beraten werden. Dar¿ber hinaus ýnden sich auf dieser Website Links zu weiteren 
kirchlichen und nicht-kirchlichen Fachkräften bzw. Fachberatungsstellen. 
 
  

https://jugend-bistum-trier.de/
https://bdkj-trier.de/themen-und-aktionen/praevention/
https://bdkj-trier.de/themen-und-aktionen/praevention/
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2. Wie können wir Kinder, Jugendliche und schutz - oder hilfebe-
dürftige Erwachsene schützen?  

Alle kirchlichen Träger im Bistum Trier haben sich dazu verpflichtet ein Institutionelles Schu tz-
konzept zu erstellen, um eine Kultur der Achtsamkeit  zu etablieren. Diese Schutzkonzept 
soll nicht nur dem Schutz von Kindern und Jugendlichen dienen, sondern berücksichtigt auch 
die Zielgruppe der schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen, weshalb sie in dieser Arbeitshilfe 
wiederholt benannt werden.  
 
Basierend auf der Grundhaltung von Wertschätzung und Respekt  sollen sichere Lern- 
und Lebensräume für Minderjährige und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene geschaffen 
werden.  
 
Die Verantwortlichen in der kirchlichen Jugend(verbands)arbeit im Bistum Trier sind dabei, die 
Elemente der Prävention sexualisierter Gewalt aktiv anzugehen und umzusetzen. 
 

 
 
a. Elemente der Prävention  

Das Institutionelle Schutzkonzept umfasst verschiedene präventive Elemente, die miteinander 
verbunden und aufeinander abgestimmt sind. Dadurch wird die nötige Qualität gesichert und 
es wird möglich, sich eindeutig gegen sexualisierte Gewalt zu positionieren und dies nach innen 
(in die Bezüge der kirchlichen Jugendarbeit, z.B. Kinder, Jugendliche sowie ehrenamtlich und 
hauptamtlich Mitarbeitende) und außen (z.B. Öffentlichkeit, Eltern) deutlich zu machen. 
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Risiko - und Potentialanalyse  
Ausgangspunkt zur Erstellung eines Schutzkonzeptes ist die Analyse des jeweiligen eigenen 
Arbeitsfeldes. Diese Analyse erfasst Schutz- und Risikofaktoren. Sie beinhaltet zum Beispiel die 
Kontrolle der Arbeits- und Lebensräume auf ihre Angemessenheit, die Reflektion des professi-
onellen Denkens und Handelns und die Überprüfung der Arbeitsgewohnheiten, besonders auf 
Stressoren. 
 

Partizipation von Kindern, Jugendlichen und schutz - oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen  
Alle in einer Institution arbeitenden und lebenden Personen - auch Kinder, Jugendliche und 
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene - sind an der Erstellung und der regelmäßigen Wei-
terentwicklung des Schutzkonzeptes in angemessener Form zu beteiligen. Dadurch wird er-
möglicht, dass zum einen die Verantwortlichen in der Jugend(verbands)arbeit sich mit Präven-
tion sexualisierter Gewalt beschäftigen und Maßnahmen zur Umsetzung vereinbaren. Zum an-
deren sind die Kinder, Jugendlichen und deren Sorgeberechtigen sowie die schutz- oder hilfe-
bedürftige Erwachsenen darüber informiert, dass Prävention sexualisierter Gewalt ein wichti-
ger Bestandteil der Jugend(verbands)arbeit ist. Im Idealfall spiegelt sich dies in der Verschrift-
lichung im Leitbild und der Satzung wieder. Diese Leitbilder müssen bei den Aktiven in der 
Jugend(verband)arbeit bekannt sein und immer wieder ins Bewusstsein gerufen werden. 
Wenn Kinder, Jugendliche und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene merken, dass über 
sexualisierte Gewalt gesprochen wird und dass die verantwortlichen Personen um das Thema 
wissen und sich kümmern, wird erlebte oder vermutete sexualisierte Gewalt mit höherer Wahr-
scheinlichkeit an- bzw. ausgesprochen. 
 
Personalauswahl und ïentwicklung, Aus - und Fortbildung  
Haupt- und ehrenamtliche Entscheidungsträger*innen  verantworten, ob Menschen in der Ju-
gend(verbands)arbeit sich engagieren dürfen (z.B. als (Gruppen)Leitung). 
 
Dabei ist zu beachten:  
 
Die haupt- und ehrenamtlichen Entscheidungsträger*innen sprechen gegenüber der betref-
fenden Person das Thema Prävention sexualisierter Gewalt an, um sich u.a. einen Eindruck 
über die Haltung dieser Person im Hinblick auf Prävention zu verschaǟen und ihre Eignung zu 

beurteilen. Die betreǟende Person wird über die erarbeiteten Regeln und Vereinbarungen zur 

Prävention sexualisierter Gewalt in einem Gespräch informiert.  
 
Dies gilt für neue als auch bereits engagierte Mitarbeitende in der Jugend(verbands)arbeit. 
 
Es ist notwendig, dass alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in der Jugend(ver-
bands)arbeit gemäß ihrer Funktion und ihren Aufgaben für das Thema Prävention sexualisier-
ter Gewalt sensibilisiert sind. 

Um ihr Wissen und ihre Handlungskompetenz in Fragen zu sexualisierter Gewalt zu vertiefen 
und die Haltung einer Kultur der Achtsamkeit zu stärken, nehmen alle hauptberuflichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden an einer Präventionsveranstaltung teil. In dieser sollen u.a. 
grundlegende Kenntnisse zum Thema vermittelt werden, wie z.B. angemessene Nähe und 
Distanz, Strategien von Täter*innen, rechtliche Grundlagen und angemessene Unterstützung 
für Betroffene. In der Gruppenleiter*innenausbildung muss das Thema aufgegriffen werden 
(vgl. Mindeststandards für die JuLeiCa).  
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Verhaltenskodex und Verpflichtungserklärung  
Klare Regeln bezüglich eines achtsamen Umgangs mit Kinder, Jugendlichen und schutz- oder 
hilfebedürftige Erwachsene sind notwendig und beschreiben ein fachliches adäquates Nähe-
Distanz-Verhältnis miteinander. Diese Regeln werden schriftlich ýxiert in einem sogenannten 
Verhaltenskodex bzw. einer Verpflichtungserklärung.  
 
Der jeweilige Verhaltenskodex gilt für  alle  Hauptamtlichen  im kirchlichen Dienst. Die Ver-
pflichtungserklärung ist verbindliche Voraussetzung für die Ausübung einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit . Die kirchlichen Träger verpflichten sich zu einer Veröffentlichung des Verhaltens-
kodex und der Verpflichtungserklärung in einer angemessenen Weise.  
Im Bereich der kirchlichen Jugend(verbands)arbeit wurde bereits ein Verhaltenskodex und eine 
Verpflichtungserklärung partizipativ erarbeitet3.  
 
Beratungs - und Beschwerdewege  
Die konkrete Beschreibung von Beschwerde- und Mitbestimmungswegen ist notwendig und 
erfordert und förd ert die Reþektion des vorhandenen Umgangs mit Beschwerden im eigenen 
Verband/in der eigenen Gruppe. Sie ist somit Teil einer prªventiv wirksamen Reþektionskultur. 
Wenn es verbindliche und bekannte Beschwerdemöglichkeiten gibt, wird wahrscheinlicher, 
dass wahrgenommene Grenzverletzungen benannt und aktiv bearbeitet werden.  
  
Erprobte Beschwerdemöglichkeiten sind z. B.:  
Å Ansprechstellen extern oder intern 

 
Å Schriftliche Beschwerdemöglichkeiten (Kummerkasten) 

 
Å Befragung zur Zufriedenheit der verschiedenen Zielgruppen in der Jugend(ver-

bands)arbeit (auch Ehemalige) 
 
Dienstanweisungen und hausinterne Regelungen  
Um das Wohl und den Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie der schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen zu sichern, muss der kirchliche Träger alle erforderlichen Normen, Dienst-
anweisungen (z.B. Verhaltenskodex) und hausinterne Regelungen verbindlich erlassen. 
 
Qualitätsmanagement  
Der kirchliche Träger hat die Verantwortung dafür, dass Maßnahmen zur Prävention als Teil 
seines Qualitätsmanagements implementiert, kontrolliert, evaluiert und weiterentwickelt wer-
den. 

Für jede Einrichtung, für jeden Verband oder für den Zusammenschluss mehrerer kleiner Ein-
richtungen muss eine für Präventionsfragen geschulte Person zur Verfügung stehen, die bei 
der Umsetzung des Instituti onellen Schutzkonzepts beraten und unterstützen kann. 

Interventionsplan  und Nachsorge  
Im Institutionellen Schutzkonzept sind Maßnahmen beschrieben, wie in einem Verdachtsfall 
von sexualisierter Gewalt vorzugehen ist. Dieser Plan regelt unter anderem Verantwortlichkei-
ten und Aufgaben der verschiedenen Beteiligten, Sofortmaßnahmen sowie Maßnahmen zur 
Aufarbeitung bei begründeten und bei falschen Verdachtsfällen. Auch muss der Interventions-
plan beschreiben, wie nach einem aufgetretenen Verdacht oder konkreten Vorfall die Unter-
stützung im jeweiligen System aussehen soll. 
 

                                           
3 Diese stehen zum Download zur Verfügung unter: https://jugend -bistum-trier.de/footer/naviga-

tion/service-downloads/ 

https://jugend-bistum-trier.de/footer/navigation/service-downloads/
https://jugend-bistum-trier.de/footer/navigation/service-downloads/
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Eine transparente Verfahrensregelung mit Orientierungshilfen zur Intervention soll Verantwort-
lichen und Mitarbeiter*innen Sicherheit im Umgang mit (Verdachts) Fällen sexualisierter Gewalt 
vermitteln und somit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass (Verdachts)Fälle offengelegt wer-
den. 
 
b. Erweitertes Führungszeugnis (EFZ) für Ehrenamtliche als ein Element in der Prä-

vention   
(verankert im Baustein Personalauswahl und ïentwicklung, Aus - und Fortbildun g)  

Es ist Aufgabe der haupt- und ehrenamtlichen Entscheidungsträger*innen in der Kinder- und 
Jugend(verbands)arbeit, es Täter* innen so schwer wie möglich zu machen. Dazu braucht es 
Information, Sensibilisierung und ĂHandwerkszeugñ, um ein weitestgehend sicheres Umfeld 
für die anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu schaffen (siehe die bereits beschriebenen 
Elemente des Institutionellen Schutzkonzeptes). 
 
Mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes stehen die (Personal) Verant-
wortlichen in der Pþicht, daf¿r Sorge zu tragen, dass keine nach Ä 72 a vorbestraf-
ten Personen in der Kinder -  und Jugend(verbands)arbeit tätig sind.  
Die (Personal )Verantwortlichen kommen ihrer Pflicht nach, indem unter Berück-
sichtigung bestimmter Kr iterien die Vorlage eines EFZ von Hauptamtlichen/Haupt-
beruflichen und auch ehrenamtlich Tätigen verlangt wird.  
 
Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes ist die Chance verbunden, dass alle Or-
ganisationen und Träger der freien Jugendhilfe bundesweit mit großer Wahrscheinlichkeit ga-
rantieren können, dass keine einschlägig vorbestraften Personen in ihrer Organisation tätig 
sind. Zusätzlich wird einschlägig vorbestraften Personen erschwert, die Organisation oder das 
Bundesland zu wechseln und weiter in der Jugend(verbands)arbeit tätig zu sein. 
 
An dieser Stelle soll nochmal betont werden, dass die Vorlage des EFZ nur ein Element der 
Prävention ist. Zusammen mit den weiteren Bausteinen des Schutzkonzeptes können die prä-
ventiven Maßnahmen wirkungsvoll sein.  
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3. Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und  
    Jugendlichen  (Bundeskinderschutzgesetz ï BKiSchG)  
 

a. Entstehung  und Inkraftsetzung  

Seit 1. Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) in Kraft. Das Gesetz hat das 
Ziel, den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu stärken und sie vor Vernachlässigung und 
Missbrauch zu bewahren. Das Inkrafttreten dieses Gesetzes bedeutet auch wesentliche Verän-
derungen für das Kinder- und Jugendhilfegesetz (Achtes Sozialgesetzbuch / Kinder- und Jugend-
hilfegesetz, SGB VIII/KJHG).  

 
Das BKiSchG  ist  ein  Artikelgesetz.  Ein Artikelgesetz vereint gleichzeitig mehrere Gesetze oder 
sehr unterschiedliche Inhalte. Meist werden damit Änderungsgesetze bezeichnet, die eine be-
stimmte Thematik in einer ganzen Reihe von Fachgesetzen ändern. 
 
Das BKiSchG gliedert sich in fünf Artikel. Neu geregelt sind ganz unterschiedliche Bereiche des 
Kinderschutzes, wie z. B. Frühe Hilfen, Regelungen zum Berufsgeheimnis und Rahmenbedingun-
gen für Netzwerkstrukturen im Kinderschutz. 

 
Artikel 2 enthält die Änderungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII),  u. a. wurde der 
§ 72 a unter dem Blickwinkel des Kinderschutzes neu gefasst. Diese Arbeitshilfe widmet sich Hin-
weisen und Umsetzungsempfehlungen, die sich aus diesem Paragrafen ergeben. 
 

b. Auszug aus  dem  Gesetz:  

§ 72  a:  Tätigkeitsausschluss  einschlägig vorbestrafter Personen  

 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der 
Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen 
einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180 a, 181 a, 182 bis 184 g, 184 i, 
201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233 a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt 
worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in 
regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 
Absatz 5 und § 30 a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach 
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung 
keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 
1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Ju-
gendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet o der einen 
vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die 
Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, 
Intensität und Dau er des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach 
Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dür-
fen. 

 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 

freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren 
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach 
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Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt  worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kin-
der- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet 
oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die 
von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungs-
zeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen. 

(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 
eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen 
wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, ob die das Füh-
rungszeugnis betreǟende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 
verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese erho-
benen Daten nur speichern, verändern und nutzen, soweit dies zum Ausschluss der Perso-
nen von der Tätigkeit, di e Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, 
erforderlich ist. Die Daten sind vor dem ZugriǟUnbefugter zu schützen. Sie sind unverzüg-
lich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 
2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei 
Monate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 
 

 

c. Erläuterung des § 72 a  
 
Der § 72 a ist folgendermaßen strukturiert:  
 
Absatz 1  

Absatz 1 enthält die Regelungen für bei öffentlichen Trägern beschäftigte Personen, Absatz 2 
für Personen (hauptamtliche und hauptberuþiche), die bei freien Trªgern beschªftigt sind, 
Absatz 3 für neben- und ehrenamtlich tätige Personen unter der Verantwortung öff entlicher 
Träger und Absatz 4 für die neben- und ehrenamtlich bei freien Trägern tätigen Personen. 
 
Absatz 2  

Die Regelungen in Absatz 2 richten sich ausschließlich an den öffentlichen Träger, der ver-
pþichtet wird, durch Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern der frei en Jugendhilfe 
sicherzustellen, dass diese keine Person, die wegen einer einschlägigen Straftat rechtskräftig 
verurteilt wor den ist, beschäftigen. 
 
Im Gegensatz zu z. B. Absatz 4, der für Ehrenamtliche gilt, wird die Methode, dies sicherzu-
stellen, nicht vorgegeben. Faktisch läuft dieser Absatz jedoch trotzdem darauf hinaus, dass die 
Träger sich die EFZ vorlegen lassen müssen. Es gilt aber: Diese Verpþichtung f¿r Trªger der 
freien Jugendhilfe ergibt sich erst mit dem Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung bzw. 
aus einer bereits nach den alten Regelungen abgeschlossenen. Wichtig ist vor allem für Ju-
gendverbände, dass die bisherige Einschränkung auf Träger von Diensten und Einrichtungen 
- die Jugendverbände sind dies in den seltensten Fällen - entfallen ist und sich dieser Absatz 
nun eindeutig auf alle Träger der freien Jugendhilfe bezieht.  
 
Absatz 3  

Absatz 3 regelt, wann Neben- und Ehrenamtliche bei öffentlichen Trägern erst nach Einsicht-
nahme in das EFZ tätig werden dürfen. Bereits hier legt der Gesetzgeber fest, dass sein Wille 
keine allgemeine Vorlagepþicht von EFZ durch Ehrenamtliche ist. Daher begrenzt er ï wie in 
Absatz 4 auch ï diese mºgliche Pþicht generell auf Personen, die in Wahrnehmung von Auf-
gaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen 
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oder ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt haben. Er erlegt dem Träger der öff entlichen 
Jugendhilfe weiter auf, innerhalb dieser begrenzten Gruppe über die Tätigkeiten zu entschei-
den, die auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts di eser Personen mit Kindern 
und Jugendlichen die Vorlage eines EFZ voraussetzen. 
 
Absatz 4  

Absatz 4 enthält die Regelungen für Neben- und Ehrenamtliche bei Trägern der freien Jugend-
hilfe. Auch hier richtet sich die gesetzliche Verpþichtung ausschlieÇlich an den Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe, der verpþichtet wird, durch Abschluss von Vereinbarungen mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe sicherzustellen, dass bei diesen keine Person, die wegen einer 
einschlägigen Straftat rechtskräftig verurteilt wurde, ehrenamtlich in Wahrnehmung von Auf-
gaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder 
ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 
 
Auch hier gilt: Diese Verpþichtung f¿r Träger der freien Jugendhilfe ergibt sich erst mit dem 
Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung bzw. einer bereits nach den alten Regelungen 
abgeschlossenen. Im Gegensatz zu den Regelungen für Hauptamtliche und Hauptberuþiche 
sieht dieser Absatz klar die Pþicht vor, sich EFZ vorlegen zu lassen. Selbstauskünfte oder Ähn-
liches sind daher im Sinne dieses Absatzes leider keine Alternative. Wie in Absatz 3 gilt, dass 
der Gesetzgeber keine allgemeine Vorlagepþicht intendiert, sondern eine Differenzierung nach 
Tätigkeiten beabsichtigt. Zur Festlegung dieser Tätigkeiten gibt der Gesetzgeber das Instru-
ment der Vereinbarung vor. Damit besteht ï im gesetzlichen Rahmen ï Gestaltungsfreiheit im 
Inhalt, auch wenn die Trªger der freien Jugendhilfe faktisch eine Verpþichtung haben, eine 
solche Vereinbarung abzuschließen. 
  
Absatz 5  

In Absatz 5 werden erstmals in diesem Zusammenhang konkrete Regelungen zum Datenschutz 
und daraus abgeleitet zum Vorlageverfahren getroǟen. So wird u. a. festgelegt, dass der 
jeweilige Träger durch das Gesetz nur berechtigt ist, die EFZ einzusehen und nur bestimmte 
Daten zu erheben. Ebenfalls ist die Verwendung der entsprechenden Daten ausdrücklich auf 
den jeweiligen Zweck nach den Absätzen 1 bis 4 begrenzt und ihre Löschung festgelegt. In 
der Gesetzesbegründung wird sehr deutlich formuliert: ĂDie Daten d¿rfen nicht ¿bermittelt 
werden. Eine Übermittlung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn der Betroffene 
eingewilligt hat oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht. Absatz 5 enthält keine neue Befugnis 
zur Übermittlung der Führungszeugnis-Daten an andere Trªgerñ. Mit Ăandere Trªgerñ ist auch 
das Jugendamt gemeint, dem die Informationen, die ein Träger der freien Jugendhi lfe aus der 
Einsicht in die EFZ gewinnt, nicht übermittelt werden dürfen . 
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d. Was ist ein erweitertes Führungszeugnis (EFZ) und was steht drin?  

Immer dann, wenn im SGB VIII auf Führungszeugnisse Bezug genommen wird, sind die so-
genannten Ăerweiterten F¿hrungszeugnisseñ nach Ä 30 und § 30 a des Bundeszentralregister-
gesetzes (BZRG) gemeint. 
 
Im privaten, Ăeinfachenò F¿hrungszeugnis sind Straftaten vermerkt, die insbesondere zu einer 
rechtskräftigen Verurteilung geführt haben (§§ 4 ï16 BZRG). Hier gibt es allerdings Ausnah-
men, z. B. wenn eine Erstbegehung, eine Verurteilung mit Geldstrafe unter 90 Tagessätzen, 
eine Freiheitsstrafe unter 3 Monaten oder eine Jugendstrafe unter 2 Jahren auf Bewährung 
vorliegen (§ 32 Abs. 2 BZRG). 
  
Die genannten Ausnahmen gelten in Bezug auf das erweiterte Führungszeugnis nicht im Hin-
blick auf Sexualdelikte, da es insbesondere eine Auskunft über mögliche Sexualstraftaten ge-
ben soll. Somit werden Sexualdelikte auch bei Geringwertigkeit bzw. geringer Strafzumessung 
oder Erstbegehung im erweiterten Führungszeugnis aufgeführt. 
 
Das EFZ unterscheidet sich also vom privaten einfachen Führungszeugnis dadurch, dass in ihm 
ggf. zusätzlich Sexualdelikte aufgeführt sind, die für eine Aufnahme in das private einfache 
F¿hrungszeugnis zu Ăgeringf¿gigñ sind. 
  
Mögliche Eintragungen im Bereich der Sexualdelikte im EFZ beziehen sich auf folgende Para-
grafen des Strafgesetzbuches (StGB): 
 

§ 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspþicht 
§  174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
§  174 a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder 

Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 
§  174 b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
§  174 c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, 

Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses 
§§  176 ï 176 b Tatbestände des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
§§  177 ï 178 Tatbestände der sexuellen Nötigung und des sexuellen Missbrauchs 
§  180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
§  180 a Ausbeutung von Prostituierten 
§  181 a Zuhälterei 
§  182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
§  183 Exhibitionistische Handlungen 
§  183 a Erregung öffentlichen Ärgernisses  

§§  184 - 184 e Verbreitung pornograýscher Schriften und Besuch von Darbietungen 
§§  184 f ï 184 g Ausübung verbotener und jugendgefährdender Prostitution 
§  184 i sexuelle Belästigung 
§  201 a, Abs. 3 Verletzung des Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
§  225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 

§§  232 ï 233 a Tatbestände des Menschenhandels 
§  234 Menschenraub 
§  235 Entziehung Minderjähriger 
§  236 Kinderhandel 
   

 
Für jede Person werden bereits ab dem 14. Lebensjahr Informationen im Strafregister ange-
legt.  
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e. Qualitätssicherung in der Jugend(verbands)arbeit  

Die Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes hatte Änderungen im SGB VIII zur Folge, u.a. 
die Einfügung des § 79 a, wonach die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe stark von 
der Anerkennung der Grundsätze und Maßstäbe zur Qualitätssicherung abhängig ist. In der 
gesamten Kinder- und Jugend(verbands)arbeit soll im Rahmen einer umfassenden Qualitäts-
entwicklung die Berücksichtigung des Themas ĂKinderschutzñ vorangetrieben werden. 
 
Auszug aus dem SGB VIII § 79 a: Qualitätsentwicklung in der Kinder -  und Jugend-
hilfe  
 
ĂUm die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie ge-
eignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung für 
 

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen, 
 
2. die Erfüllung anderer Aufgaben, 
 
3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8 a, 
 
4. die Zusammenarbeit mit anderen Insti tutionen weiterzuentwickeln, anzuwenden und re-

gelmäßig zu überprüfen. 
  
Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendli-
chen in Einrichtungen und ihren Schutz vor Gewalt. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 zuständigen 
Behörden und an bereits angewandten Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung der 
Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer Gewªhrleistung.ñ 
  
f. Wer ist ein ĂTrªger der freien Jugendhilfeñ? 

Die Kinder- und Jugendhilfe wird von freien und öff entlichen Jugendhilfeträgern angeboten. 
ĂDie Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertori-
entierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformenñ (Ä 3 Abs. 1 SGB VIII). 
 
Im Sozialgesetzbuch VIII ist u. a. die katholische Kirche als Träger der freien Jugendhilfe (§ 
75 Abs. 3) anerkannt. Jugendverbände sind wichtige Träger der Jugendarbeit und decken ein 
weites Spektrum der Jugendarbeit ab. Ihre Arbeit wird als vom Gesetzgeber als besonders 
förderungswürdig angesehen und steht unter einem eigens deýnierten Schutz (vgl. Ä 12 SGB 
VIII).  
 
In Rheinland-Pfalz sind die (Jugend)Verbände, die sich im Landes- oder Bundesjugendring 
zusammengeschlossen haben und die ihnen angehörenden oder mitgliedschaftlichen ange-
schlossenen Träger, anerkannt (§ 12 AG KJHG RLP). Mitglied im Landesjugendring Rheinland-
Pfalz sind die im BDKJ zusammengeschlossenen Jugendverbände sowie die DPSG über den 
Ring der Pfadýnderverbªnde und die PSG ¿ber den Ring der Pfadýnderinnenverbªnde. 
  
Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden nach § 69 SGB VIII die Jugendªmter deýniert, 
wobei hierbei zwischen Ăºrtlichenñ Trªgern der öffentlichen Jugendhilfe (Kreise und kreisfreie 
Städte sowie kreisangehörige Gemeinden) und Ă¿berºrtlichenñ Trªgern der öffentlichen 
Jugendhilfe (Landesjugendverbände) unterschieden wird. Die Nachrangigkeit der öffentlichen 
Jugendhilfe gegenüber Einrichtungen und Veranstaltungen der Träger der freien Jugendhilfe 
wird durch das Subsidiaritätsprinzip beschrieben (§ 4 Abs. 2 SGB VIII).  
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Eine sinnvolle Kinder- und Jugendhilfe kann nur über eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
der öffentlichen mit den Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere mit den Jugendverbän-
den, geleistet werden. Der Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist im § 4 SGB 
VIII verankert. Dabei ist die Selbstständigkeit der freien Träger der Jugendhilfe Ăin Zielsetzung 
und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstrukturñ (Ä 4 
Abs. 1 SGB VIII) vom öffentlichen Träger zu achtenñ. 
 
Mitverantwortung des Trägers der freien Jugendhilfe  
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf die 
Träger der freien Jugendhilfe zugehen und mit ihnen entsprechende Vereinbarungen nach 
§72a treffen. Die ist ein Bestandteil der Prävention, der sicherstellen soll, dass keine Personen, 
die wegen einer Sexualstraftat rechtskräftig verurteilt worden sind, sich ehren- oder neben-
amtlich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen engagieren. 
 
Bei den nach § 72 Abs. 1 Satz 1 erwähnten Straftaten (§§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180 a, 
181 a, 182 bis 184 g, 184 i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233 a, 234, 235 oder 236 des 
Strafgesetzbuchs) handelt es sich um eine eindeutige Liste von Sexualstraftaten. Nur bei sol-
chen Straftaten schließt eine Vorstrafe eine Tätigkeit in der Jugend(verbands)arbeit aus. 
  
Pþichten des Trªgers der freien Jugendhilfe auf einen Blick: 
 
Å Erstellung und Umsetzung eines Präventionskonzeptes entsprechend der gesetzlichen 

Vorgaben und nach ihrem Selbstverständnis Gewährleistung des Kinderschutzes. 
 
Å Wissentlich nur Personen in der Kinder- und Jugend(verbands)arbeit für näher be-

stimmte Tätigkeiten beauftragen, die dem Träger ein EFZ zur Einsichtnahme vorgelegt 
haben und nicht einschlägig wegen einer Sexualstraftat vorbestraft sind.  

 
Å Dokumentation der Vorlage des EFZ entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen (siehe Verfahren Kirchliches Notariat). 
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4. Vereinbarungen entsprechend § 72 a SGB VIII zwischen den  
    Trägern der öff entlich en und freien Jugendhilfe  
 
a. Entstehung und Inhalte  

§ 72 a Abs. 2 sieht vor, dass die kommunalen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf die 
Träger der freien Jugendhilfe zugehen müssen, um mit ihnen Vereinbarungen zur Umsetzung 
des § 72 a zu treǟen. 
 
In den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland haben die kommunalen Träger vereinbart, auf 
Landesebene eine einheitliche Rahmenvereinbarung zu erarbeiten. Dazu wurden in einem breit 
angelegten Prozess Vertreter*innen  der öffentlichen und freien Jugendhilfe gehört. Im Ergeb-
nis stehen nun zwei Vereinbarungen fest, die in den Landesjugendhilfeausschüssen beraten 
und beschlossen wurden. Diese beýnden sich im Wortlaut im Anhang dieser Arbeitshilfe. 
 
b. Wer unterschreibt die Vereinbarung?  

In Rheinland-Pfalz wurde die Landesvereinbarung vom Vorstand des Landesjugendrings und 
vom Leiter des katholischen Büros in Vertretung für die Diözesen Trier, Mainz, Speyer und 
Limburg unterschrieben. Im Saarland wurde die Vereinbarung zwischen dem katholischen Büro 
und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie geschlossen4. 
 
Die Landesvereinbarungen wurden in den örtli chen Jugendhilfeausschüssen beraten und be-
schlossen. In einem weiteren Schritt gehen die örtlichen Jugendämter auf die Träger der freien 
Jugendhilfe zu und bieten ihnen diese Vereinbarung zur Umsetzung des § 72 a an. 
 
Rechtlich selbstständige Gruppen, Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände schlie-
ßen diese Vereinbarung mit dem örtlichen Jugendamt. 
 
Für rechtlich unselbstständige Gruppen gilt die auf Landesebene unterschriebene Vereinba-
rung. Hier ist keine erneute Unterschrift notwendig.  
 

 
  

4 Unabhängig davon, mit wem die Vereinbarung zur Umsetzung geschlossen wird, bleibt 
die Verantwortung vor Ort, die ehrenamtlich Tätigen in der Jugend(verbands)arbeit zu 
identiýzieren, die nach dem Ä 72 a ein EFZ vorlegen m¿ssen, um eine entsprechende Vor-
bestrafung auszuschließen. 
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5. Verfahren  
 
a. Wer muss ein erweite rtes Führungszeugnis vorlegen?  

In den Vereinbarungen, die die Träger der öff entlichen Jugendhilfe (Jugendämter) mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe (z. B. Jugendverbände, Kirchengemeinde) schließen, ist aufge-
führt, wer ein EFZ vorlegen muss, um eine entsprechende Vorbestrafung auszuschließen. 
 
Dabei geht es in erster Linie um die Art, Dauer und Intensität der eh renamtlichen Tätigkeit. 
Besonders sind hier im Blick die Tätigkeiten, die geeignet sind, die besondere Nähe, das Ver-
trauensverhältnis oder auch Macht und Abhängigkeit zwischen Leiter*innen und Minderjähri-
gen zu missbrauchen. 
 
Generell ist bei allen ehrenamtlich Tätigen, die Kinder und Jugendliche betreuen, beaufsichti-
gen, erziehen oder ausbilden, zu prüfen, ob sie von der Vorlagepþicht betroffen sind. Insbe-
sondere gilt dies für Gruppenleiter*innen und Freizeitleiter*innen. Diese Prüfung der Vorlage-
pþicht obliegt den Verantwortlichen für Jugend(verbands)arbeit vor Ort (Ortsgruppe des Ju-
gendverbandes, Pfarr- oder Messdienerjugend). 
 
Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen finden sich im Anhang unter A für das Saarland 
und B für Rheinland-Pfalz.  
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Saarland  | Zu prüfende Fragen auf Grundlage der saarländischen Trägerverein -  

barung über die Vorlage eines erweiterten  Führungszeugnisses:  
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Rheinland -Pfalz  | Zu prüfende Fragen auf der Grundlage der Rahmenvereinba - 

rung Rheinland -Pfalz über die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses:  
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b. Wie und wo kann ein erweitertes Führungszeugnis beantragt werden?  

Jede Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann das EFZ bei der zuständigen örtlichen 
Meldebehörde beantragen. Bei der Antragstellung muss der Grund für die Beantragung be-
nannt und ein entsprechendes Schreiben des Trägers vorgelegt werden (ein Muster für ein 
Antragsformular ýndet sich im Anhang unter C). 
 
Das EFZ wird nach einer Bearbeitungszeit von ca. zwei Wochen der/dem Antragstellenden 
direkt nach Hause zugesendet. 
 
Bei der Vorlage darf das EFZ nicht älter als 3 Monate sein.  
 
Wenn ein EFZ zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit benötigt wird, ist die/der Antrag-
stellende mit dem entsprechenden Antrag von den Kosten befreit (das entsprechende Merk-
blatt dazu ýndet sich im Anhang unter D).  
 
c. Wie erfolgen die Einsichtnahme und die Information des Trägers?  
 
Verfahren Mini stranten und Pfarrgruppen  
 
Für Ehrenamtliche im Bereich der Ministrant*innen und Pfarrjugenden gilt das auf den folgen-
den Seiten beschriebene Verfahren für Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände.  
 
Die Verantwortung zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes nach § 72 a liegt bei den 
leitenden Pfarrern der Kirchengemeinden, bzw. Kirchengemeindeverbände. Diese sind entwe-
der selbst verantwortlich oder benennen eine zur Umsetzung beauftragte Person. 
 
Vor Ort wird vom Pfarrer oder der zur Umsetzung beauftragten Person geklärt, bei welchen 
Ehrenamtlichen eine Tätigkeit vorliegt, die die Einsichtnahme in ein EFZ verlangt. 
 
Der Pfarrer oder die zur Umsetzung verantwortliche Person kommt auf die Ehrenamtlichen zu, 
informiert diese, wo das EFZ vorgelegt werden muss und stellt das notwendige Schreiben zur 
Beantragung des EFZ zur Verfügung (ein Muster für ein Aufforderungsschreiben ýndet sich im 
Anhang unter E). In einem Gespräch werden die Ehrenamtlichen über den gesamten Ablauf 
informiert, auch darüber, wer Einsicht nimmt und was dokumentiert wird.  
 
Hat der/die Ehrenamtliche bereits ein aktuelles EFZ beim Kirchlichen Notariat des Bistums 
vorgelegt, genügt eine Bestätigung seitens des Kirchlichen Notariats. 
 
Mit dem Antragsformular (im Anhang unter C) kann das EFZ durch den Ehrenamtlichen bean-
tragt und innerhal b des angegebenen Zeitraums beim Kirchlichen Notariat vorgelegt werden. 
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Verfahren für Jugendverbände  
 
1. Festlegung, welche Ehrenamtlichen ein e rweitertes Führungszeugnis vorzule-

gen haben  

Wenn die Verbände bzw. deren Ortsgruppen die Rahmenvereinbarung des Landes Rheinland-
Pfalz bzw. die Trägervereinbarung des Saarlandes oder der örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (Jugendämter) eingegangen sind, gilt es auf dieser Grundlage zu prüfen, von wel-
chen Ehrenamtlichen konkret die Vorlage des EFZ verlangt werden muss. Die verantwortlichen 
Leitungen der jeweiligen Ebene (auch Diözesan- und Bezirksebene) müssen eine Liste der 
entsprechenden Personen anlegen. Sollten Unsicherheiten bei der Festlegung der betroffenen 
Personen bestehen, kann beim jeweiligen Verband oder dem BDKJ-Diözesanbüro um Rat ge-
beten werden.  
 
2. Auff orderu ng zur Vorlage des  erweiterten Führungszeugnisses  

Auf Grundlage der Liste der Ehrenamtlichen, deren Tätigkeit ein EFZ verlangt, veranlasst die 
verantwortliche Leitung die Zustellung des Aufforderungsschreibens (Anhang unter E), das 
Formular zum Datenschutz und zur Verfahrensbeschreibung (Anhang unter G) sowie das An-
tragsformular (Anhang unter C) zur Beantragung eines EFZ an die vorlagepflichtigen Ehren-
amtlichen. Mit dem letztgenannten kann das EFZ gebührenfrei bei der zuständigen örtlichen 
Meldebehörde beantragt werden.  
 
3. Erstellung der Pr¿þisten f¿r die Einsicht in die erweiterten Führungs zeugnisse  

Die verantwortliche Leitung der jeweiligen Ebene leitet die erstellten Listen, wer ein EFZ vor-
legen muss, an die Diözesanleitung bzw. das entsprechende Diözesanbüro des Verbandes wei-
ter. Die Diözesanleitung bzw. das entsprechende Diözesanbüro des Verbandes leitet diese Liste 
an das Kirchliche Notariat weiter, um die Eingangskontrolle durch das Kirchliche Notariat zu 
ermöglichen.  
 
Die vorlagepflichtigen Ehrenamtlichen müssen nun im Rahmen einer vorgegebenen Frist das 
EFZ bei der für die Einsichtnahme verantwortlichen Stelle, dem Kirchlichen Notariat, vorlegen. 
 
4. Einsichtnahme in  das erweiterte Führungszeugnis  

Die Ehrenamtlichen legen ihr EFZ zur Einsichtnahme dem Kirchlichen Notariat vor. Nur das 
entsprechend der gesetzlichen Grundlagen relevante Ergebnis der Einsichtnahme wird doku-
mentiert.  
 
Bei der Vorlage darf das EFZ nicht älter als 3 Monate sein.  
 
Die Dokumentation erfolgt durch Eintrag in ein vorgegebenes Verzeichnis. Durch Vorlage des 
EFZ willigen die Ehrenamtlichen in die Einsichtnahme und Speicherung der relevanten Daten 
durch das Kirchliche Notariat ein. 
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5.  Information der Diözesanleitu ng und Verantwortlichen vor Ort  

Die Diözesanleitung des Verbandes erhält nach der festgesetzten Frist vom Kirchlichen Notriat 
einen Vermerk, ob alle EFZ abgegeben wurden oder noch einige ausstehen. Dieser Vermerk 
wird gemäß den Datenschutzbestimmungen aufbewahrt. Die verantwortlichen Leitungen der 
entsprechenden Ebenen erhalten von der Diözesanleitung des Verbandes umgehend eine Ko-
pie des Vermerks. 
 
Sollten im EFZ Eintragungen im Sinne des Bundeskinderschutzgesetzes vorliegen (s. Seite 16) 
wird dies vom Kirchlichen Notariat vermerkt und der BDKJ-Vorstand informiert. Der BDKJ-
Vorstand nimmt umgehend Kontakt mit der entsprechenden Diözesanleitung auf, um das wei-
tere Vorgehen im Verband zu beraten und weitere Schritte zu begleiten. 
 
Sollte der BDKJ-Vorstand nicht erreichbar sein, wird vom Kirchlichen Notariat sofort die zu-
ständige Diözesanleitung des Verbandes informiert.  
 
6. Nutzung des Verzeichnisses  

Erhalten vorlagepflichtige Ehrenamtliche, die bereits ein EFZ beim Kirchlichen Notariat haben 
einsehen lassen, eine weitere Aufforderung zur Vorlage (bspw. Leitung einer Messdiener*in-
nen-Wallfahrt, Leitung einer Ferienfreizeit in einem kath. Jugendverband, etc.) im kirchlichen 
Kontext, so können diese vom Kirchlichen Notariat eine Bestätigung zur Vorlage bei der kirch-
lichen Stelle, die eine Einsichtnahme in ein EFZ verlangt, erhalten. 

Bei der Festlegung, wo das EFZ vorgelegt werden soll, sind zwar mehrere Alternativen denk-
bar. Die Mitgliedsverbände des BDKJ haben aber beschlossen, für ihre Ebenen (Diözesan-, 
Bezirks- und Ortsebene) die Dienstleistung des Kirchlichen Notariats zu nutzen, um ausrei-
chenden Datenschutz sicherzustellen. 
Die vorlagepflichtigen Ehrenamtlichen senden dem Kirchlichen Notariat ihre EFZ zu. Das 
Kirchliche Notariat nimmt Einsicht und sendet sie an die Ehrenamtlichen auf Wunsch zurück, 
sofern ein frankierter und adressierter Rückumschlag  beigelegt wird. Das EFZ kann 
auch persönlich vorgelegt und wieder mitgenommen werden. Wer das EFZ auch im Kontext 
anderen ehrenamtlichen Engagements benötigt, sollte die Möglichkeit des Rückversandes 
nutzen. 
Wenn kein frankierter Rückumschlag beigelegt ist, wird das EFZ nach Einsichtnahme durch 
das Kirchliche Notariat vernichtet. 
 
Adressanschrift bei Versand:  
 
Bischöfliches Generalvikariat Trier  
-Kirchliches Notariat- 
Mustorstraße 2 
54290 Trier  

Entsprechend ist festzuhalten, dass alle katholischen Körperschaften autorisierte Ver-
merke/Bestätigung gegenseitig akzeptieren, damit kein Mehraufwand für Ehrenamtliche 
entsteht. 
Ob eine Anerkennung des Vermerks/der Bestätigung auch durch außerkirchliche Organi-
sationen erfolgen kann, muss im Einzelfall von den vorlagepflichtigen Ehrenamtlichen 
selbst geklärt werden.  
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7. Wiederholung der Einsichtnahme  

Die verantwortlichen Leitungen der jeweiligen Ebenen müssen dafür Sorge tragen, dass eine 
fristgerechte Wiederholung der Einsichtnahme stattfindet.  
Als Unterstützungsangebot übernimmt die Diözesanleitung des betreffenden Verbandes die 
Aufgabe, an die Wiederholung der Einsichtnahme zu erinnern, damit diese fristgerecht ent-
sprechend der Vorgaben der Ländervereinbarungen vorgenommen wird. 
 
Sämtliche Erkenntnisse, die mit der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis gewon-
nen werden, unterliegen der Vertraulichkeit. Nach § 72 a Abs. 5 SGB VIII dürfen nur der 
Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das Datum der Ausstellung 
des EFZ und die Information, ob die das EFZ betreffende Person wegen einer Straftat nach 
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt ist, dokumentiert werden.  
 
d. Was ist, wenn ein Eintrag im erweiterten Führungszeugnis vorliegt?  

Liegt bei einer Person ein Eintrag im EFZ vor, der sich auf die relevanten Paragrafen im Straf-
gesetzbuch bezieht (s.o.), so darf diese Person keine Tätigkeiten in der Kinder- und Ju-
gend(verbands)arbeit (weiter) ausüben.  
 
Beinhaltet das EFZ jedoch Einträge, die andere Strafdelikte betreǟen (z.B. Verurteilungen 
wegen Betrugs oder Diebstahls), so dürfen diese Informationen keine Ber¿cksichtigung ýnden. 
Daher sind wir dankbar, dass die Dienste des Kirchlichen Notariats allen Ehrenamtlichen zur 
Verfügung stehen, wodurch ein hoher Schutz der persönlichen Daten gewährleistet ist.  
 
e. Was ist zu tun, wenn das erweiterte Führungszeugnis nicht vorgelegt wird?  

Wenn der/die Ehrenamtliche nach mehrmaliger Erinnerung kein EFZ vorlegt, darf die Person 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen keine Tätigkeit in der Jugend(verbands)arbeit aus-
üben. 
 
f. Wann ist eine Wiedervor lage notwendig?  

Dies ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Rheinland-Pfalz müssen die Ehren-
amtlichen alle fünf und im Saarland alle drei Jahre ein EFZ erneut vorlegen. 
 
  

Bei der Einsichtnahme in das EFZ wird nur das entsprechend der gesetzlichen Grundlage 
relevante Ergebnis dokumentiert. 
Hinsichtlich darüber hinaus gehender Einträge besteht nach staatlichem Recht Verwer-
tungsverbot! Das bedeutet, dass nur die mit sexuellem Missbrauch und sexualisierter Ge-
walt verbundenen Paragrafen (s. Seite 16) erfasst und dokumentiert werden dürfen.  
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6. Kontaktadressen  

 
 
Bischöfliches Generalvikariat 
Abteilung ZB 1.6 Jugend 
Ulrike Laux - Pädagogische Referentin für Prävention und sexuelle Bildung  
Weberbach 70 
54290 Trier 
Telefon (0651) 9771207 
ulrike.laux@bistum-trier.de 
praevention-jugend@bistum-trier.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
im Bistum Trier/ BDKJ 
Weberbach 70 
54290 Trier 
Telefon (0651) 9771100 
info@bdkj-trier.de 
www.bdkj -trier.de 

 

  
 
 
 
 
 
 

Bischöfliches Generalvikariat 
Fachstelle Kinder- und Jugendschutz im Bistum Trier 
Mustorstraße 2 
54290 Trier 
Telefon (0651) 7105562 
kinderundjugendschutz@bistum-trier.de  
 
kirchliches-notariat@bistum-trier.de 
 

mailto:ulrike.laux@bistum-trier.de
mailto:praevention-jugend@bistum-trier.de
mailto:info@bdkj-trier.de
http://www.bdkj-trier.de/
mailto:kinderundjugendschutz@bistum-trier.de
mailto:kirchliches-notariat@bistum-trier.de
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Fachstellen  und Fachstellen (Plus) für Kinder - und  Jugendpastoral:  

 
Fachstelle(Plus)  zugeordnete Dekanate  
 

Andernach 
www.fachstellejugend-andernach.de 
Telefon (02632) 49080 

Ahr-Eifel, Remagen-Brohltal, 
Andernach-Bassenheim, 
Mayen-Mendig 

Bad Kreuznach 
www.fachstellejugend-badkreuznach.de 
Telefon (0671) 72151 

St. Goar, Simmern-Kastellaun, 
Bad-Kreuznach, Birkenfeld 

Bitburg 
www.fachstellejugend-bitburg.de 
Telefon (06561) 8938 

Vulkaneifel, St. Willibrord 
Westeifel, Bitburg 

Dillingen 
www.fachstellejugend-dillingen.de 
Telefon (06831) 9458920 

Losheim-Wadern, Merzig, 
Dillingen, Saarlouis, 
Wadgassen 

Koblenz 
www.fachstellejugendplus-koblenz.de 
Telefon (0261) 31770  

Kirchen, Rhein-Wied, 
Maifeld-Untermosel, Koblenz 

Marienburg 
www.fachstellejugendplus-marienburg.de 
Telefon (06542) 901353  

Cochem, Wittlich, Bernkastel 

Saarbrücken 
www.fachstellejugendplus-saarbruecken.de 
Telefon (0681) 9068161  

St. Wendel, Illingen, Neunkirchen, 
Sulzbach, Saarbrücken, Völklingen 

Trier 
www.fachstellejugend-trier.de 
Telefon (0651) 99475940 

Hermeskeil-Waldrach, Konz-Saarburg, 
Schweich-Welschbillig, Trier 

 
 

 
Jugendverbände  
 

Bund der St. Sebastianus Schützenjugend 
Im Teichert 110a 
56076 Koblenz 
Telefon (0261) 33456 
Telefax (0261) 1337558 
info@bdsj-trier.de 
www.bdsj-trier.de 

Café Exodus 
Johannisstraße 9 
66111 Saarbrücken 
Telefon (0681) 371416 
Telefax (0681) 371428 
treff@cafe-exodus.de 
www.cafe-exodus.de 
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Christliche Arbeiterjugend 
Hüttmannstraße 52 
45143 Essen 
Telefon (0201) 621065 
Telefax (0201) 626671 
bundesverband@caj.de 
www.caj.de  

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 
Weberbach 70 
54290 Trier 
Telefon (0651) 9771180 
info@dpsg-trier.de 
www.dpsg-trier.de 
 

DJK-Sportjugend 
Herzogenbuscher Str. 56 
54292 Trier 
Telefon (0651) 24040 
Telefax (0651) 22329 
info@djk-dv-trier.de 
www.djk -dv-trier.de  

J-GCL im Mergener Hof e.V. 
Rindertanzstr. 4 
54290 Trier 
Telefon (0651) 978480 
armin.wondra@mjctrier.de 
www.jgcl -trier.de  

Katholische Landjugendbewegung 
Weberbach 70 
54290 Trier 
Telefon (0651) 9771140 
Telefax (0651) 9771199 
info@kljb-trier.de 
www.kljb -trier.de 

Katholische Junge Gemeinde 
Weberbach 70 
54290 Trier 
Telefon (0651) 9771130 
Telefax (0651) 9771199 
buero@kjg-trier.de 
www.kjg -trier.de 

Katholisch Studierende Jugend 
Weberbach 72 
54290 Trier 
Telefon (0651) 9771150 
Telefax (0651) 9771198 
info@ksj-trier.de 
www.ksj-trier.de  

Kolpingjugend 
Dietrichstr. 42 
54290 Trier 
Telefon (0651) 9941042 
Telefax (0651) 9941044 
info@kolpingjugend-trier.de 
www.kolpingjugend-trier.de 

Malteserjugend 
Metternichstraße 29a 
54292 Trier 
Telefon (0651) 1464820 
astrid.leps@malteser.org 
www.malteserjugend-trier.de 

Pfadfinderinnenschaft St. Georg 
Weberbach 70 
54290 Trier 
Telefon (0651) 9771160 
Telefax (0651) 9771199 
info@psg-trier.de 
www.psg-trier.de 

Pueri Cantores 
Mustorstraße 2 
54290 Trier 
Telefon (0651) 7105508 
Telefax (0651) 7105422 
kirchenmusik@bgv-trier.de 
www.pueri-cantores.info 

Schönstatt Mannesjugend 
Niklas Graf, Diözesanleiter 
Telefon (01512) 0250097  
niklas-graf.smj@web.de 
Stefan Becker, Stellv. Diözesanleiter   
Telefon (01512) 8926721  
s.becker.ehs@gmx.de 

 
Grundlegende Informationen zur Vorgehensweise finden sich unter https://bdkj -trier.de/the-
men-und-aktionen/praevention/  oder über den jeweiligen Jugendverband. 

https://bdkj-trier.de/themen-und-aktionen/praevention/
https://bdkj-trier.de/themen-und-aktionen/praevention/
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7. Anlagen  

 
A 
 
Saarland  
Trägervereinbarung nach § 72 a SGB VIII  (Stand: 2014)  
 
zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
 
 
 
vertreten durch     
 
 
 
und dem/der         

(nachfolgend Träger) 
 
 
vertreten durch     
 
 
 
wird in dem gemeinsamen Interesse, den Schutz von Kindern und Jugendlichen durch die 
ausschließliche Beschäftigung (dies gilt für haupt -, wie auch für neben- oder ehrenamtlich 
Tätige) persönlich geeigneter Personen im Sinne des § 72 a SGB VIII zu gewährleisten, die 
folgende Vereinbarung geschlossen: 
  
1. Der Träger trägt gemäß § 72 a Abs. 4 SGB VIII dafür Sorge, dass unter seiner Verantwor-
tung keine haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach § 
72 a Abs. 1 S. 1 SGB VIII rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder aus-
bildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 
 
2. Durch eine verantwortungsbewusste Auswahl der haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen 
Personen, geeignete Maßnahmen der Sensibilisierung, der Prävention und Qualiýzierung (z. B. 
Juleica ï Aus- und Fortbildung) und die Schaǟung struktureller Rahmenbedingungen triǟt 
der Träger Vorsorge, dass das Kindeswohl geschützt wird und Übergriff e auf junge Menschen 
verhindert werden. Im Zuge der Aufarbeitung vo n begründeten Verdachtsfällen oder Übergrif-
fen ist die Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden zeitnah zu prüfen und darüber zu ent-
scheiden. 
 
3. Der Träger setzt insbesondere keine Personen im Sinne des § 72 Abs. 1 S. 1 SGB VIII ein, 
die wegen einer in § 72 a Abs. 1 S. 1 SGB VIII aufgeführten Straftat rechts kräftig verurteilt 
worden sind (persönliche Eignung). Dieses gilt gleichermaßen für Personen, die im Rahmen 
eines regulären Freiwilligendienstes tätig werden. In den entsprechenden Verträgen regelt der  
Träger, dass eine diesbezügliche rechtskräftige Verurteilung eine Kündigung oder die Verset-
zung in ein Arbeitsfeld außerhalb der Kinder- und Jugendarbeit zur Folge hat. 
 
4. Der Trªger verpþichtet sich gemªÇ § 72 a Abs. 2 SGB VIII, von allen neu eingesetzten 
Personen im Sinne des § 72 Abs. 1 S. 1 SGB VIII, die regelmäßig und unmittelbar in Kontakt 
zu Kindern und Jugendlichen stehen, die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach 
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§ 30 a Bundeszentralregistergesetz zu verlangen. Es darf bei Vorlage nicht älter als ein Jahr 
sein. 
 
Bei bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen ist die Vorlage des erweiterten Führungs-
zeugnisses spätestens ein halbes Jahr nach Abschluss dieser Vereinbarung von dem Beschäf-
tigten zu ver langen. Für den Übergangszeitraum wird empfohlen, vom Beschäftigten eine Eh-
renerklªrung/Selbstverpþichtungserklªrung unterzeichnen zu lassen. 
 
Der Trªger verpþichtet sich grundsªtzlich, die regelmäßige Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses im Abstand von drei Jahren zu verlangen. 
 
Unabhängig davon muss der Träger bei konkreten Anhaltspunkten für eine Verurteilung wegen 
einer in § 72 a Abs. 1 S. 1 SGB VIII genannten Straftat die Vorlage eines aktuellen Führungs-
zeugnisses fordern. 
 
5. Eine Ehrenerklªrung/Selbstverpþichtungserklärung soll von jedem/jeder haupt -, neben- und 
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter/in vorgelegt werden, unab hängig davon ob ein erweitertes 
Führungszeugnis vorliegt oder nicht. Sie muss vorgelegt werden bei MitarbeiterInnen, deren 
Wohnsitz nicht in Deutschland liegt oder wenn ein erweitertes Führungszeugnis nicht rechtzei-
tig vorgelegt werden kann.  
 
6. Bei neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen kann auf die Vorlage eines Führungszeug-
nisses verzichtet werden, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:  
 
Å die Aktivitäten richten sich ausschließlich an Volljährige, 

 
Å es handelt sich um spontane Aktivitäten, 

 
Å die Aktivitäten werden ohne Übernachtung von einem kollegialen Team durchgeführt 

oder 
 
Å ýnden im Rahmen reiner Selbstorganisation minderjähriger Gleichaltriger statt.  

  
 
7. Von neben- und ehrenamtlich täti gen Personen verlangt der Träger immer dann Einsicht-
nahme in ein erweitertes Führungszeugnis, wenn sie mindestens 16 Jahre alt sind und im 
Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung bei geförderten Maßnahmen ab bereits einem/einer 
minderjährigen Teilnehmer/Teilnehmerin:  
 
Å Betreuung,  
Å Beaufsichtigung,  
Å Beratung,  
Å erzieherische,  
Å pädagogische,  
Å ausbildende 
Å oder vergleichbare Tätigkeiten vorliegen 

 
(z.B. Aktionen mit Übernachtungen, Freizeiten, internationale Begegnungen, Bildungsmaßnah-
men, Mitarbeiterschulung). 
 
Die zur Umsetzung des § 72 a SGB VIII aufgrund vorstehend genannter Kriterien erforderlichen 
Führungszeugnisse sind im Rahmen des Ehrenamtes kostenfrei. Die Fristen zur Vorlage des 
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erweiterten Führungszeugnisses für neben- und ehrenamtlich tätige Personen gelten analog 
der Punkte 4 und 5. 
  
 
8. Die in § 72 a Abs. 5 SGB VIII enthaltenen Regelungen zur Einsichtnahme, Speicherung, 
Nutzung und Löschung der durch die Führungszeugnisse gewonnenen Erkenntnisse sind zu 
beachten. 
 
9. Diese Vereinbarung ist unbefristet gültig, vorbehaltlich anderer Regelungen auf Landes- 
oder Bundesebene. 
 
Datum:    
 
 
Unterschrift (freier Träger)  
 
 
Datum:    
 
 
Unterschrift (öff entlicher Träger) 
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B 

Rheinland -Pfalz  

Rahmenvereinbarung nach § 72 a SGB VIII zum Tätigkeitsausschluss einschlägig 
vorbestrafter Personen aus der Kinder - und Jugendhilfe in Rheinland -Pfalz vom 23. 
Januar 2014  

Vorbemerkung  
Die Einsichtnahme in Führungszeugnisse ist eine formale Maßnahme, um einschlägig straf-
rechtlich vorbelastete Personen von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fernzuhalten. 
Insoweit ist sie kein Ersatz für ein umfassendes Konzept zum Schutz von Minderjährigen vor 
Übergriǟen und zu einer entsprechenden Prävention. 
 
Das Führungszeugnis ist aber eine wichtige Quelle zur Information über eine mögli che straf-
rechtliche Belastung im Sinne des § 72 a SGB VIII. Deshalb kann man derzeit nicht auf dessen 
Nutzung verzichten, wenn man dafür sorgen will, dass Personen mit entsprechender Vorbe-
lastung identiýziert werden können. 
 
Die nachfolgende Rahmenvereinbarung soll die Verpþichtung zu Vereinbarungen nach Ä 72 a 
SGB VIII umsetzen, in Form unmittelbarer Unterzeichnung der Vereinbarung oder eines Bei-
tritts zu ihr. (Sie hindert di e unterzeichnenden Träger insoweit nicht daran, für ihre eigene 
Organisation ggf. weitergehende Regelungen zu treǟen.) 
 
Durch die Vereinbarung wird konkretisiert, für welche Tätigkeiten Ehren- und Nebenamtlicher 
das erweiterte Führungszeugnis eingesehen werden muss. Dies erfolgt in doppelter Weise: 
 
Zum einen wird ein Prüfschema vereinbart, nach dem sich bei ¦berschreitung eines deýnierten 
Schwellenwertes die Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis bemisst. Zum anderen 
werden auf der Basis des Prüfschemas Kerntätigkeiten benannt, für die die Einsichtnahme 
verpþichtend ist. 
 
Die Tätigk eiten in betriebserlaubnispþichtigen Einrichtungen nach §§ 45 ǟ SGB 
VIII sowie d ie erlaubnispþichtigen Pþegeverhältnisse nach §§ 43 und 44 SGB VIII 
sind aus dem Gel tungsbereich dieser Rahmen vereinbarung h erausgenommen, da 
f¿r diese speziýsche gesetzliche Regelungen gelten sowie darüber hinaus die ent-
spre chende n Anforderungen der Betriebser laubnisb ehörde bzw. des sachlich zu-
stä ndigen örtlichen Trägers vorgehen.  
  
 
Die Vereinbarungspartner kommen nach Maßgab e des § 72 a SGB VIII überein, für 
die Tätigkeit von Personen in der Kinder -  und Jugendhilfe* in ihrem Zustän dig-
keits bereich folgende Grundsätze verbindlich zu machen:  
 
1.  Für die Wahrnehmung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe werden nur Personen 
beschäftigt oder vermittelt, von deren strafrechtlicher Unbescholtenheit im Sinne d es § 72 a 
SGB VIII sich der jeweilige Träger durch Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis 
überzeugt hat. 
 
2.  Auch von neben- oder ehrenamtlichen Kräften wird für di e Beaufsichtigung, Betreuung, 
Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger (oder vergleichbare Kontakte zu diesen) das erwei-
terte Führungszeugnis eingesehen, wenn Art, Dauer und Intensität des mit der Tätigkeit ver-
bundenen Kontaktes zu Minderjährigen dies erfordern. Ob die Einsichtnahme erforderlich ist, 
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bestimmt sich nach Nr. 3, 4 und 5 der Vereinbarung. Enthält das erweiterte Führung szeugnis 
eine einschlägige Eintragung, darf die betreffe nde Person nicht tätig werden. 
  
3.  Zu der gesetzlich vorgeschriebenen Entscheidung darüber, ob für eine Tätig keit Ehren- oder 
Nebenamtlicher zuvor ein erweitertes Führungszeugnis eingesehen werden muss, wird das 
nachfolgende Prüfschema vereinbart. Die einzuschätzende Tätigkeit wird unter zehn Gesichts-
punkten betrachtet und dann nach einem Punkteschema bewertet. Ab einem Punktwert von 
zehn ist die Einsichtnahme in ein Führungszeugnis erforderlich. 
 
* Die Tätigkeiten in betriebserlaubnispþichtigen Einrichtungen nach §§ 45 ǟ SGB VIII sowie die erlaubnispþichtigen 
Pþegeverhªltnisse nach ÄÄ 43 und 44 SGB VIII sind aus dem Geltungsbereich dieser Rahmenvereinbarung heraus-
genommen, da für diese eigene gesetzliche Regelungen und die entsprechenden Anforderungen der Betriebser-
laubnisbehörde bzw. des sachlich zuständigen örtlichen Trägers vorgehen.  
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